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Bei den Grundrechten handelt es sich nicht um unverbindliche programmatische 

Aussagen, sondern um unmittelbar geltendes Recht, welches alle Staatsorgane zu 

beachten haben. Aber sie sind nicht nur elementarer Bestandteil und Grundlage 

des Grundgesetzes, sondern auch ein „Dauerbrenner“ in Examensklausuren – sei 

es in grundrechtsspezifischen Aufgabenstellungen oder in den Auswirkungen der 

Grundrechte auf andere Rechtsbereiche des öffentlichen Rechts und des Privat-

rechts.

Das Skript stellt den relevanten Stoff so dar, wie er im Examen benötigt wird. Sie 

finden alle prüfungsrelevanten Schwerpunkte zu den einzelnen Grundrechten sowie 

auch zu den verfassungsprozessualen Grundsätzen und Verfahren (insbes. Verfas-

sungsbeschwerde) unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung und Literatur.

Die Neuauflage verbindet die Vorteile der bewährten Darstellung anhand von 24 
Fällen und zahlreichen Beispielen mit einer vorgezogenen abstrakten Darstellung 

zur Einführung in die jeweilige Problematik. Aufbauschemata als unerlässliche 

Grundlage für die eigene Klausurlösung und Strukturübersichten zur Einordnung der 

behandelten Probleme runden die Darstellung ab. Fallübergreifende Übersichten 

dienen zur Schnellerfassung und Wiederholung des Stoffes.
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23

2. Abschnitt: Technik der Grundrechtsprüfung (Freiheitsrechte)

24Im folgenden Abschnitt soll allgemein die Technik der Grundrechtsprüfung dargestellt
werden. Dabei beziehen sich die Ausführungen zunächst auf die Prüfung der Freiheits-
grundrechte. Der Aufbau der Prüfung eines Gleichheitsrechts wird später speziell für die
Gleichheitsrechte (s.u. Rn. 565) dargestellt.

Anmerkung: Besondere Problemkreise hinsichtlich der einzelnen Prüfungspunkte werden später vor-
rangig an den Grundrechten dargestellt, bei denen die Probleme klassischerweise auftauchen. Hier
geht es nur darum, einen Überblick über die einzelnen Prüfungspunkte zu gewinnen.

25Die Prüfung der Verletzung eines Freiheitsgrundrechts läuft klassischerweise in drei
Schritten ab:

n Definition des Schutzbereichs

n Feststellen, ob ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegt

n Prüfung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung des Eingriffs

Anmerkung: Diese Drei-Schritt-Prüfung entspricht der wohl h.M. Jeder Korrektor wird diese Art des
Aufbaus anerkennen. Zumindest ergänzend sollte man aber wissen, dass sich dahinter nur zwei Wer-
tungsstufen verbergen. Die Tatbestandsebene (Eingriff in den Schutzbereich) und die Rechtfertigungs-
ebene, die sich im Übrigen auch noch unterteilen lässt (Schranken und Schranken-Schranken).

Jedenfalls erfolgt die Prüfung der Verletzung von Grundrechten im „Schutzbereichs-
Eingriffs-Denken“.

Grundrechte

Freiheitsrechte

� Allgemeine Handlungs-
freiheit: Art. 2 Abs. 1 GG

� Spezielle Freiheitsrechte

Gleichheitsrechte

� Allgemeine Gleichheits-
rechte: Art. 3 Abs. 1 GG

� Speziell: Art. 3 Abs. 2, 
Abs. 3, 33 Abs. 1–3, 
38 Abs. 1 S. 1 GG (Wahl-
rechtsgleichheit)

Justizgrundrechte

� Art. 19 Abs. 4 GG

� Art. 101, 103 Abs. 1–3, 
104 GG

Katalog,
Art. 1–19 GG

Grundrechtsgleiche Rechte,
vgl. Aufzählung in

Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG

� Art. 20 Abs. 4 GG: Widerstandsrecht

� Art. 33 Abs. 1–3 GG: Staatsbürgerliche
Rechte

� Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG: Wahlrechtgrundsätze

� Art. 101, 103 Abs. 1–3, 104 GG: Justizgrund-
rechte

Arten der Grundrechte
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26 Auf der Tatbestandsebene geht es um die Definition von „Tabuzonen“, in denen die
Ausübung jeglicher Staatsgewalt gegenüber dem Bürger an sich verboten ist (Schutz-
bereichsdefinitionen), und um die Feststellung, ob dies doch geschehen ist (Eingriff).

Auf der Rechtfertigungsebene wirken sodann zwei gegenläufige Kräfte. Dem Grund-
rechtsgebrauch kann der Staat nämlich einerseits gewisse Schranken ziehen, anderer-
seits sind auch der Beschränkungsmöglichkeit wiederum bestimmte Grenzen gesetzt
(sog. Schranken-Schranken).

Ist die Prüfung eines Freiheitsgrundrechts in der Klausur problematisch, so wird es im
Sachverhalt etwa um folgende Konstellation gehen: Der Staat trifft irgendeine Maßnah-
me gegenüber dem Bürger (Beispiele: Erlass eines Gesetzes, eines Verwaltungsakts, ei-
nes Gerichtsurteils). Die Frage, ob dabei (Freiheits-)Grundrechte des Bürgers verletzt
werden, wird dann mit Hilfe des folgenden Schemas beantwortet.

27 Aufbauschema zu Freiheitsgrundrechten

I. Schutzbereich betroffen

1. Leitbegriff (z.B. Art. 8 Abs. 1 GG – Versammlung)

2. Sachliche Schutzbereichsbegrenzungen (friedlich)

3. Persönliche Schutzbereichsbegrenzung (Deutsche)

II. Eingriff

1. im klassischen Sinne

2. im neueren, weiteren Sinne

III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

1. Einschränkungsmöglichkeiten (Schranke)

a) Verfassungsunmittelbare Schranken

b) Gesetzesvorbehalt

aa) einfacher

bb) qualifizierter

c) Verfassungsimmanente Schranken

aa) Grundrechte Dritter

bb) Andere Werte von Verfassungsrang

2. Ist der Eingriff eine verfassungsgemäße Konkretisierung der Einschränkungs-
möglichkeit? (Schranken-Schranken)

z.B.

a) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

b) Bestimmtheit

c) Zitiergebot, Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG
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A. Schutzbereich

28Die Tätigkeit, die der Bürger ausübt, muss in den Schutzbereich eines Grundrechts fal-
len. Man unterscheidet den sachlichen und den persönlichen Schutzbereich.

I. Sachlicher Schutzbereich

1. Leitbegriff

29Zur Bestimmung des sachlichen Schutzbereichs müssen Sie den Text des in Betracht
kommenden Grundrechts genau lesen und den Lebensbereich, in dem das Grundrecht
wirkt, insbesondere aus den Leitbegriffen (z.B. „Beruf“ bei Art. 12 GG) ermitteln. Das
Bundesverfassungsgericht hat hier einiges an Vorarbeit geleistet, was Sie sich nutzbar
machen können und letztlich müssen. Es gilt in der Klausur, diesen Leitbegriff zu defi-
nieren und dann auf den Sachverhalt bezogen zu subsumieren, ob das staatliche Han-
deln den so definierten Schutzbereich betrifft oder nicht.

Beispiel: A ist Taschendieb und wird strafrechtlich sanktioniert. Er meint, dies greife in den Schutzbe-
reich des Art. 12 Abs. 1 GG ein, da er sich dadurch seinen Lebensunterhalt bestreite, um nicht „dem Staat
auf der Tasche zu liegen“. Beruf i.S.d. Art. 12 GG ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Schaffung
und Erhaltung der Lebensgrundlage dient. Zwar ist bis heute umstritten, ob die Tätigkeit erlaubt sein
muss oder nur sog. „schlechthin gemeinschädliche“ Tätigkeiten aus dem Schutzbereich der Berufsfrei-
heit herausfallen. Die Tätigkeit als Taschendieb ist nach der Definition aber jedenfalls nicht geschützt.

30In der Regel ist auch die „negative Freiheit“ geschützt, also nicht nur z.B. die Berufs-
ausübung bei Art. 12 Abs. 1 GG, sondern auch die Freiheit, einen bestimmten Beruf nicht
zu ergreifen und nicht auszuüben.

31Eine besondere Rolle spielt das „Auffanggrundrecht“ des Art. 2 Abs. 1 GG, das nach h.M.
die allgemeine Handlungsfreiheit gewährleistet und damit prinzipiell alle Betätigungen
und Lebensbereiche erfasst, die nicht einem speziellen Freiheitsgrundrecht unterfallen.
Sie müssen hier immer zunächst prüfen, ob ein spezielles Freiheitsgrundrecht einschlä-
gig ist, bevor Sie Art. 2 Abs. 1 GG anwenden, denn auf derselben Normebene gilt der
Grundsatz: „Das speziellere Gesetz verdrängt das allgemeinere“.

2. Sachliche Schutzbereichsbegrenzung

32Einige Grundrechte enthalten eine sachliche Begrenzung des Schutzbereichs. So
schützt Art. 8 Abs. 1 GG zwar das Recht, sich zu versammeln, begrenzt dieses Recht aber
von vorneherein auf solche Versammlungen, die friedlich und ohne Waffen durchge-
führt werden. Auch hier gilt es in der Klausur natürlich, die Definition zu kennen. Aller-
dings kann man häufig auf „Hilfsmittel“ zugreifen.

33Unter den Begriff „Waffen“ fallen jedenfalls die Gegenstände, die § 1 Abs. 2, 4 WaffG
i.V.m. Anlage 1 und 2 zum WaffG als Waffen definiert (Pistole, Hieb- und Stichwaffen).
Daneben können Sie aber auch Kenntnisse aus anderen Rechtsbereichen übertragen.
So sind auch Baseballschläger Waffen, wenn sie zum Zwecke des Einsatzes mitgeführt
werden („gefährliches Werkzeug“, vgl. § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB).15

15 Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 756.
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II. Persönlicher Schutzbereich

34 Hier geht es um die Frage, ob der Betreffende überhaupt Träger des geltend gemachten
Grundrechts sein kann, die sog. Grundrechtsfähigkeit.  

35 Die Grundrechtsfähigkeit ist bei jedem Deutschen grundsätzlich gegeben und von da-
her in der Klausur allenfalls kurz zu erwähnen.

Folgende Besonderheiten können aber zur Prüfung anstehen:

1. Nasciturus/Verstorbene

36 Grundsätzlich ist der Mensch von der Geburt bis zu seinem Tode Träger der Grundrech-
te. Zu beachten ist, dass in Bezug auf Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde) und Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG (Leben und körperliche Unversehrtheit) auch „schon“ der Nasciturus (die Leibes-
frucht)16 und in Bezug auf Art. 1 Abs. 1 GG auch postmortaler Würdeschutz17 in Be-
tracht kommen (vgl. dazu unten Rn. 128).

2. Ausländer

37 Manche Grundrechte sind nur „Deutschen- oder Bürgerrechte“ (gemeint ist Deutscher
i.S.d. Art. 116 Abs. 1 GG), vgl. z.B. Art. 8, 11, 12 Abs. 1 GG. Ausländer können sich hierauf
nicht berufen. Für sie gelten nur die „Jedermannrechte“ wie etwa Art. 2 Abs. 1, 2 Abs. 2,
5 Abs. 1 S. 1 GG.

Beispiel: Ist ein Amerikaner hinsichtlich seiner Berufsausübung ohne jeden Grundrechtsschutz in
Deutschland, weil Art. 12 Abs. 1 GG ein Deutschengrundrecht ist? Nein! Art. 2 Abs. 1 GG schützt nach
h.M. die allgemeine Handlungsfreiheit und ist somit als Auffanggrundrecht einschlägig. Anders als im
Art. 12 GG heißt es: „Jedermann …“! Auch ein Amerikaner kann sich also zumindest auf Art. 2 Abs. 1 GG
berufen.

38 Inwieweit sich nicht-deutsche EU-Bürger unter Berufung auf gemeinschaftsrechtliche
Diskriminierungsverbote (Art. 18 AEUV bzw. besondere Diskriminierungsverbote) auch
auf Deutschengrundrechte berufen können, ist noch nicht abschließend geklärt. Zum
Teil werden EU-Ausländer auch als Träger der Deutschenrechte angesehen, teilweise
wird die Auffassung vertreten, dass die Gleichstellung des EU-Ausländers in Bezug auf
Deutschenrechte über Art. 2 Abs. 1 GG zu erfolgen habe, der durch Übertragung der

Grundrechtsfähigkeit

Natürliche Personen

Deutsche

EU-Ausländer?

Ausländer

Juristische Personen

des Privatrechts des öffentl. Rechts

inländisch ausländisch gemischt-
wirtschaftlich

16 BVerfGE 39, 1 (Fristenlösungsurteil); Sachs, GG, Art. 1 Rn. 60; Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rn. 8.
17 BVerfGE 30, 173 (Mephisto-Beschluss); Sachs, GG, Art. 1 Rn. 61; Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rn. 10.
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Rechtfertigung aus dem Deutschenrecht EU-Bürgern gegenüber dann einen gleichwer-
tigen Schutz gewähren soll.

3. Juristische Personen des Zivilrechts

39Die Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen ist durch Art. 19 Abs. 3 GG bestimmt. Da-
nach kommt es entscheidend darauf an, ob das jeweilige Grundrecht „seinem Wesen
nach“ auf die juristische Person anwendbar ist. Die Anwendbarkeit ist bei vielen Grund-
rechten ohne Weiteres anzunehmen (z.B. Eigentum, Art. 14 GG). Bei anderen Grund-
rechten, wie beispielsweise Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (Leben und körperliche Unversehrtheit),
ist die Anwendbarkeit auf juristische Personen dagegen offensichtlich ausgeschlossen.

a) Begriff

40Der verfassungsrechtliche Begriff der „juristischen Person“ ist untechnisch zu verstehen
und daher weiter als der zivilrechtliche Begriff. Eine GmbH oder eine AG ist als zivilrecht-
liche juristische Person wie natürliche Personen befähigt, als Träger von Rechten und
Pflichten am Rechtsverkehr teilzunehmen und damit grundsätzlich Grundrechtsträge-
rin, soweit das Grundrecht dem Wesen nach anwendbar ist. Unter den verfassungs-
rechtlichen Begriff der „juristischen Person“ fallen aber alle Personenmehrheiten, soweit
sie Zuordnungssubjekte der Rechtsordnung sind.18

Beispiele: auch nicht eingetragene und damit nichtrechtsfähige Vereine (insbesondere Parteien);19

auch eine OHG20 oder KG, die im Zivilrecht nur als teilrechtsfähig gelten.

b) Sinn der Grundrechtsfähigkeit von juristischen Personen

41Art. 19 Abs. 3 GG wird oft falsch verstanden. Auch wenn Art. 19 Abs. 3 GG auf den ersten
Blick offenbar juristischen Personen Grundrechtsschutz angedeihen lassen will, trügt
dieser Eindruck. Grundrechte werden vom Bundesverfassungsgericht stets streng indi-
vidualistisch verstanden. Eine korporative Wahrnehmung der Grundrechte erfüllt da-
nach keinen Selbstzweck. Geschützt sind juristische Personen nur, weil und soweit ihre
Bildung und Betätigung Ausdruck der freien Entfaltung der hinter ihnen stehenden na-
türlichen Personen ist.

42Unternehmen, bei denen das Eigenkapital soweit in öffentlicher Hand liegt, dass die öf-
fentliche Hand über eine beherrschende Einflussnahme verfügt, kommen als Grund-
rechtsträger daher beispielweise nicht in Betracht.

4. Juristische Personen des öffentlichen Rechts

43Öffentlich-rechtliche juristische Personen, also Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, kommen nach dem zuvor Gesagten natürlich gerade nicht
als Grundrechtsträger in Betracht. Da die Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte ge-
gen den Staat darstellen, also der Staat der Verpflichtete der Grundrechte ist, kann der

18 Sachs, GG, Art. 19 Rn. 57 ff.; Jarass/Pieroth, GG, Art. 19 Rn. 20; Michael/Morlok, Grundrechte, Rn. 453.
19 BVerfGE 6, 273.
20 BVerfGE 10, 89; Manssen, Staatsrecht II, Rn. 70.
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Staat nicht gleichzeitig Berechtigter der Grundrechte sein (Konfusionsargument).21

Dies gilt auch dann, wenn die juristische Person des öffentlichen Rechts eine dem Bür-
ger vergleichbare Position inne hat, also z.B. eine Gemeinde mit ihrem Eigentum keine
öffentliche Aufgabe erfüllt.22

44 Davon gibt es aber Ausnahmen, und zwar immer dann, wenn die juristische Person des
öffentlichen Rechts „unmittelbar dem geschützten Lebensbereich zuzuordnen ist“: 

n öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG
(Rundfunkfreiheit) Grundrechtsträger, 

n Universitäten (Körperschaften des öffentlichen Rechts) sind Träger des Grundrechts
der wissenschaftlichen Forschung und Lehre aus Art. 5 Abs. 3 GG und

n die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5
WRV) sind (zumindest) Träger des Art. 4 GG.23

B. Eingriff

45 Wird durch eine staatliche Maßnahme der Schutzbereich eines Grundrechts betroffen,
so muss des Weiteren geprüft werden, ob dadurch in diesen Schutzbereich eingegriffen
wurde. Dabei werden zwei unterschiedliche Eingriffsbegriffe unterschieden, und zwar

n der klassische Eingriffsbegriff und

n der neue, weite Eingriffsbegriff.

I. Der klassische (enge) Eingriffsbegriff

46 Wenn der Staat sich imperativ durch Rechtsakte (also Gesetze, Verwaltungsakte oder
Gerichtsurteile) an den Bürger wendet und einen bestimmten, durch das Grundrecht
geschützten Lebensbereich durch Verbote, Sanktionen etc. zielgerichtet („final“) und
unmittelbar verkürzt, so liegt unproblematisch ein Eingriff in den Schutzbereich vor.
Man spricht insoweit vom klassischen engen Eingriffsbegriff, da früher nur solche Ein-
griffe als Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts begriffen wurden.

Ein Eingriff im klassischen Sinne ist jede 

n finale, 

n unmittelbare, 

n imperative Beeinträchtigung des Schutzbereiches 

n durch einen staatlichen Rechtsakt.24

21 Sachs, GG, Art. 19 Rn. 90.
22 BVerfGE 61, 82 („Sasbach“).
23 Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 170 ff.
24 Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 27.
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Beispiel: Durch das Nichtraucherschutzgesetz wird das Rauchen in Gebäuden der Bundesbehörden
verboten. Hier greift der Staat durch das Gesetz (= Rechtsakt) zielgerichtet (also final) in die Handlungs-
freiheit der Raucher aus Art. 2 Abs. 1 GG ein. Das gesetzliche Verbot muss auch nicht mehr weiter um-
gesetzt werden, z.B. durch einen Akt des Behördenleiters, sodass das Gesetz auch unmittelbar in die
Handlungsfreiheit eingreift.

II. Der neue (weite) Eingriffsbegriff

47Es stellte sich schnell heraus, dass dieser klassische Eingriffsbegriff zu eng gefasst war.
So führte die Einschränkung des Eingriffsbegriffs dazu, dass Realakte nicht als Eingriffe
in die Grundrechte gewertet wurden. Dies führte verstärkt auch dazu, dass versucht
wurde, in Realhandlungen konkludent Verwaltungsakte hineinzulesen, damit auch die-
se an den Grundrechten gemessen werden konnten.

Beispiel: Bis heute ist umstritten, ob in die Anwendung von Zwangsmitteln konkludent eine Duldungs-
pflicht hineinzulesen ist. 

Daher wurde in Rechtsprechung und Literatur der Eingriffsbegriff immer mehr erwei-
tert. Nach dem heutigen weiten Verständnis kann auch auf andere Weise in Grundrech-
te eingegriffen werden. Danach kann auch durch Realakte (= schlichtes hoheitliches
Handeln) und durch eine faktisch-mittelbare Grundrechtsbeeinträchtigung in Grund-
rechte eingegriffen werden.25

48Ein Eingriff ist jede Verkürzung des Schutzbereichs eines Grundrechts durch den Staat.
Wesentlich ist für die Feststellung eines Eingriffs die Zurechenbarkeit einer Grund-
rechtsverkürzung zum Staat. Die Zurechenbarkeit ist gegeben, wenn 

n die Grundrechtsbeeinträchtigung „ohne selbstständige Zwischenursache erfolgt“
(eine Polizeikugel trifft nicht den Verbrecher, sondern aus Versehen einen Unbeteilig-
ten) 

n eine Finalität im engeren Sinne gegeben ist, also eine Grundrechtsbeeinträchti-
gung gerade beabsichtigt ist (Lauschangriff auf eine Wohnung); 

n eine Finalität im weiteren Sinne gegeben ist, also die Grundrechtsbeeinträchti-
gung eine objektiv vorhersehbare, typische Nebenfolge des staatlichen Handelns ist
(Warnerklärungen eines Ministers vor schädlichen Lebensmitteln eines bestimmten
Herstellers beeinträchtigen auch den Vertrieb anderer, eigentlich unschädlicher Pro-
dukte dieses Herstellers) oder 

n eine besonders intensive Beeinträchtigung vorliegt, d.h., die Folgen des staatli-
chen Handelns sind so schwerwiegend, dass sie einem Eingriff im klassischen Sinne
gleich stehen (staatliche Förderung bestimmter Produzenten führt zu einem Ver-
drängungs- bzw. Auszehrungswettbewerb, sodass andere Anbieter z.B. in die Gefahr
einer Insolvenz geraten).

25 Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 28; Sachs, GG, Vor Art. 1 Rn. 83.
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n Bei nicht bewiesenen Tatsachenbehauptungen ist von Bedeutung, wie sorgfältig das
Presseorgan recherchiert hat.207

n Grenze der Berichterstattung ist regelmäßig die Familien- und Intimsphäre.208

n In der Abwägung mit dem Persönlichkeitsrecht Betroffener ist zu beachten, ob die
Person, über die berichtet wird, selbst in der Öffentlichkeit steht (z.B. Staatsanwalt,
Pflichtverteidiger im Strafprozess).209

258

259I. Der geltend gemachte Informationsanspruch könnte sich aus § 4 LPresseG erge-
ben. Danach sind Behörden verpflichtet, den Vertretern der Presse, die der Erfüllung
ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen.

1.  Beim BMI handelte es sich einerseits um einen Teil der Bundesregierung als Ver-
fassungsorgan (Art. 65 GG), es ist andererseits als oberste Bundesbehörde zu-
gleich Teil der (Ministerial-)Verwaltung und damit Behörde.

2602. Fraglich ist jedoch, ob Bundesbehörden über das Landes-PresseG verpflichtet
sein können. Dies ist eine Frage der Gesetzgebungskompetenzen. Auch die
Bundesbehörden sind nach Art. 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebunden,
und damit auch an Landesgesetze. Soweit die Länder das Gesetzgebungsrecht

207 BVerfG DVBl. 2009, 1166 (Presseschau); Michael/Morlok, Grundrechte, Rn. 220.
208 BVerfG, Beschl. v. 10.11.1998 – 1 BvR 1531/96.
209 BVerwG, Urt. v. 01.10.2014 – 6 C 35.13.

Fall 8: Auskünfte vom BND

K ist Chefreporter der B-Zeitung. Er begehrt vom Bundesministerium des Innern
(BMI) Auskunft darüber, wie viele ehemalige Mitarbeiter des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) eine nationalsozialistische Vergangenheit gehabt haben. Zur Begrün-
dung verweist K darauf, die Debatte über vorbelastete BND-Mitarbeiter habe bereits
in den 1950er Jahren begonnen und dauere an. Sie sei wichtig, um geschehenes Un-
recht aufzuarbeiten und den Opfern Genugtuung zu verschaffen. Sie sei auch wich-
tig, um künftigem Unrecht vorzubeugen. Die Presse sei in diesem Zusammenhang
ein wichtiger Katalysator. Als Journalist habe er die Funktion als „public watchdog“.
Das BMI verweist darauf, dass es als Bundesbehörde nicht nach dem LPresseG zur
Auskunft verpflichtet sei. Im Übrigen könnten die von K begehrten Informationen
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Eine etwaige Mitglied-
schaft in Organisationen des NS-Regimes sei nicht zentral erfasst worden; deshalb
stehe kein zentraler Aktenbestand zur Verfügung. Zur Darstellung eines Personalpro-
fils des BND müsse eine Gesamtschau der im Archiv vorhandenen Akten erfolgen, die
zum Teil noch gar nicht erschlossen seien; die begehrten Informationen lägen zurzeit
nur fragmentarisch vor. K macht demgegenüber geltend, dass sich sein Auskunfts-
und Informationsanspruch aus § 4 LPresseG, ansonsten aus § 1 IFG oder unmittelbar
aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG ergebe. Zu Recht?

§ 4 LPresseG lautet: Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse die der Erfüllung ih-
rer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen.
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haben, können sie demnach auch Bundesbehörden verpflichten. Die Bindung an
ein Gesetz, d.h. die Verpflichtung, sich dem Gesetz entsprechend zu verhalten
und das Gesetz zu beachten, hat nichts mit der Kompetenz zum Vollzug des Ge-
setzes i.S.d. Art. 83 ff. GG zu tun.

Die Gesetzgebungskompetenz für das Presserecht liegt grundsätzlich bei den
Ländern (Art. 70 Abs. 1 GG). Daher könnten Auskunftsansprüche der Presse, auch
gegen Bundesbehörden, dieser Landesgesetzgebungskompetenz unterfallen.
Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn sich ein entsprechender presserecht-
licher Auskunftsanspruch nicht nur auf bestimmte Themen bezöge, sondern
„voraussetzungslos, sachblind und sachkompetenzneutral“ bestünde. Dann wäre
die Gesetzgebungskompetenz der Länder für Auskunftsansprüche der Presse in
einem allumfassenden Sinne, also auch gegenüber Bundesbehörden gege-
ben.210 Für eine solche Auslegung könnte auch der Umstand sprechen, dass im
Zuge der Föderalismusreform im Jahre 2006 das Presserecht bewusst in die aus-
schließliche Kompetenz der Länder übertragen wurde.211

Für Auskunftsansprüche gegenüber Bundesbehörden könnte jedoch auch eine
vorrangige Bundeskompetenz bestehen. Dem Bund steht die ausschließliche
Kompetenz für die Gesetzgebung in auswärtigen Angelegenheiten sowie in An-
gelegenheiten der Verteidigung zu (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG). Zu dieser Materie ge-
hört auch der gesetzliche Auftrag an den Bundesnachrichtendienst zur Gewin-
nung von Erkenntnissen über das Ausland mit außen- und sicherheitspolitischer
Relevanz. Die Kompetenz zur Regelung der Sachmaterie „Bundesnachrichten-
dienst“ könnte als Annex212 auch die Befugnis einschließen, Voraussetzungen
und Grenzen zu regeln, unter denen der Öffentlichkeit einschließlich der Presse
Informationen zu erteilen sind oder erteilt werden dürfen.213 Dem kann nicht ent-
gegengehalten werden, dass das Presserecht eine Landesgesetzgebungskompe-
tenz betrifft. Die Begründung einer Annexkompetenz setzt gerade voraus, dass
eine Erstreckung auf eine Sachmaterie stattfindet, die eigentlich in der Kompe-
tenz der Länder steht.214 Vielmehr ist der enge funktionale Zusammenhang
zwischen der Sachmaterie „auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung“ und den
Gefahren, die von Auskünften in diesen (teilweise geheimhaltungsbedürftigen)
Bereichen ausgehen könne, zu beachten. Die Entscheidung, wie weit die Aus-
kunftsansprüche der Presse gehen können und wie ein Ausgleich zwischen Trans-
parenz und Vertraulichkeitsinteressen geschaffen wird, muss daher dem für die
Sachmaterie zuständigen Gesetzgeber vorbehalten bleiben.215 

Auskunftsansprüche gegen den BND unterfallen daher der ausschließlichen An-
nexkompetenz des Bundes. § 4 LPresseG ist verfassungskonform dahin auszule-

210 in diesem Sinne Cornils DÖV 2013, 657, 660; Kloepfer JZ 2013, 892, 893.
211 OVG NRW, Urt. v. 18.12.2013 – 5 A 413/11.
212 Zu den ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen, insbesondere der Annexkompetenz vgl. AS-Skript Staatsorga-

nisationsrecht (2014), Rn. 319 ff.
213 BVerwG, Urt. v. 20.02.2013 – 6 A 2.12, RÜ 2013, 450; BVerwG, Urt. v. 25.03.2015 – 6 C 12.14, RÜ 2015, 529.
214 BVerwG, Urt. v. 25.03.2015 – 6 C 12.14, RÜ 2015, 529.
215 BVerwG, Urt. v. 20.02.2013 – 6 A 2.12, RÜ 2013, 450; BVerwG, Urt. v. 25.03.2015 – 6 C 12.14, RÜ 2015, 529.
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gen, dass der BND nicht zu den von der Vorschrift verpflichteten „Behörden“ zählt.
§ 4 LPresseG scheidet damit als Anspruchsgrundlage aus.

261II. Nach § 1 IFG des Bundes hat jeder, und damit auch die Presse, gegenüber den Be-
hörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Amtli-
che Information ist jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig
von der Art ihrer Speicherung (§ 2 Nr. 1 IFG). K begehrt indes keine vorhandene In-
formation, sondern eine Auswertung der vorhandenen Akten. § 1 IFG scheidet da-
her als Anspruchsgrundlage ebenfalls aus.

262III. Fehlen einfach-gesetzliche Anspruchsgrundlagen, so kann sich der Anspruch aus-
nahmsweise unmittelbar aus Grundrechten, hier dem Grundrecht der Pressefrei-
heit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG ergeben.

1. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG gewährleistet nicht nur ein Abwehrrecht gegen staatliche
Eingriffe, sondern garantiert darüber hinaus in seinem objektivrechtlichen Gehalt
die institutionelle Eigenständigkeit der Presse. Der Gesetzgeber hat daher die
Pflicht, der Presse eine funktionsgemäße Betätigung zu ermöglichen. Dazu
zählt auch die Schaffung von behördlichen Auskunftspflichten, die es der Presse
erleichtern oder in Einzelfällen sogar überhaupt erst ermöglichen, ihre Kontroll-
und Vermittlungsfunktionen zu erfüllen, die in der repräsentativen Demokratie
unerlässlich sind.216

2632. Bleibt der Gesetzgeber untätig, muss unmittelbar auf das Grundrecht aus Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG als Rechtsgrundlage für pressespezifische Auskunftspflichten zu-
rückgegriffen werden. Zwar sind Ansprüche, unmittelbar aus den Grundrechten
hergeleitet, die Ausnahme. Aber ohne einen solchen Rückgriff liefe die Pressefrei-
heit in ihrem objektivrechtlichen Gewährleistungsgehalt leer. 

Inwieweit presserechtliche Auskunftsansprüche bestehen, regelt grundsätzlich
der Gesetzgeber. Diesem steht eine Einschätzungs- und Ausgestaltungspräro-
gative hinsichtlich der Frage zu, wie weitgehend der Presse Auskunftsansprüche
eingeräumt werden. Aus der Pressefreiheit ergibt sich daher, genau wie aus der
Informations- und Rundfunkfreiheit,217 kein Anspruch auf Informationsbeschaf-
fung.218 Dementsprechend ist ein verfassungsunmittelbarer Auskunftsanspruch
auf das Niveau eines „Minimalstandards“ zu begrenzen, den auch der Gesetzge-
ber nicht unterschreiten dürfte. Der Umfang des durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG ge-
währleisteten Informationszugangs beschränkt sich damit auf bei der Behörde
tatsächlich vorhandene Informationen.

Die von K gestellten Fragen nach etwaigen Mitgliedschaften in Organisationen des
NS-Regimes betreffen keine beim BMI bereits vorhandenen Informationen. Diese
sind nicht zentral erfasst worden, sodass kein zentraler Aktenbestand zur Verfügung
steht, in dem solche Zahlen ablesbar sind. Die von K begehrten Auskünfte betreffen
demnach keine beim BMI vorhandenen Informationen, sodass auch Art. 5 Abs. 1 S. 2

216 BVerwG, Urt. v. 20.02.2013 – 6 A 2.12, RÜ 2013, 450; BVerwG, Urt. v. 25.03.2015 – 6 C 12.14, RÜ 2015, 529.
217 BVerfG, Urt. v. 24.01.2001 – 1 BvR 2623/95; Jarass/Pieroth, GG, Art. 5 Rn. 41.
218 BVerwG, Urt. v. 20.02.2013 – 6 A 2.12, RÜ 2013, 450.
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GG als Anspruchsgrundlage ausscheidet. K hat keinen Auskunfts- und Informations-
anspruch.

IV. Die Rundfunk- und Filmfreiheit, Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG

264 Diese Freiheiten, die in Klausuren nur eine untergeordnete Rolle spielen, sollen im Fol-
genden nur kurz angesprochen werden.

265 n Die Rundfunkfreiheit dient der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbil-
dung. Der in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG enthaltene Auftrag zur Gewährleistung der Rund-
funkfreiheit zielt darauf ab, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rund-
funk möglichst breit und vollständig Ausdruck findet.219 Rundfunk ist jede an die
Öffentlichkeit gerichtete Übermittlung von Gedankeninhalten in Form von physika-
lischen, insbesondere elektromagnetischen Wellen (Hörfunk, Fernsehen). Internet-
dienste sind nur dann „Rundfunk“, wenn ein redaktioneller Teil enthalten ist.220

266 n Filme sind alle Bilderreihen, die zur Darstellung durch einen Projektor geeignet sind,
einschließlich des Tones. Filme i.S.v. Art. 5 Abs. 1 S. 2 Fall 3 GG sind nur solche, die an
die Öffentlichkeit gerichtet sind.

267 n Geschützt wird die Freiheit der „Berichterstattung“. Darunter fällt nach h.M. nicht
nur die Tatsachenermittlung und -mitteilung, sondern auch die Meinungsäuße-
rung.221 

268 Grundrechtsberechtigte sind alle natürlichen und juristischen Personen, die eigenver-
antwortlich Rundfunk veranstalten und verbreiten.222 Der Rundfunk ist in der Bundes-
republik Deutschland noch vornehmlich öffentlich-rechtlich organisiert (ZDF, DLF). In
den Bundesländern gibt es Rundfunkanstalten, deren Träger öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften, die Länder, sind (z.B. WDR, NDR; nicht die ARD). Grundsätzlich stehen
Grundrechte dem Staat bzw. dessen Körperschaften und Organen nicht zu. Für die
Rundfunkfreiheit gilt jedoch eine Ausnahme. Träger dieses Grundrechts sind gerade
auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.223 Gleichzeitig sind sie aber wegen
Art. 1 Abs. 3 GG auch Grundrechtsverpflichtete. 

V. Europarecht

269 Die Art. 11 EUGRCh sowie Art. 10 EMRK schützen die Meinungsfreiheit und die Infor-
mationsfreiheit. Während Art. 10 EMRK die Medienfreiheit nicht ausdrücklich schützt, ist
diese in Art. 11 Abs. 2 EUGRCh ausdrücklich geschützt. Eine Besonderheit weist Art. 10
Abs. 2 EMRK auf, indem er eine sehr weit gefasste Einschränkungsmöglichkeit eröffnet.

219 BVerfG, Urt. v. 25.03.2014 – 1 BvF 1/11.
220 Jarass/Pieroth, GG, Art. 5 Rn. 110 f.
221 BVerfGE 57, 295, 319; BVerfG NJW 2001, 1633 (n-tv).
222 BVerfG, Beschl. v. 20.02.1998 – 1 BvR 661/94.
223 BVerfGE 31, 314, 322; 59, 231, 254 f.
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H. Die Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 S. 1 Fall 1 GG

I. Schutzbereich

1. Sachlich

270Leitbegriff des Art. 5 Abs. 3 S. 1 Fall 1 GG ist die Kunst. Eine Definition des Begriffs
„Kunst“ ist fast unmöglich. Das Bundesverfassungsgericht und die h.M. erkennen aber
an, dass es gerade das Wesen der Kunst ist, sich ständig weiter zu entwickeln und sich
selbst stets neu zu definieren. Und obwohl es schwer fällt, Kunst zu definieren, hat das
Bundesverfassungsgericht in der sog. „Josefine Mutzenbacher-Entscheidung“224 fest-
gestellt: „Was der Staat nicht definieren kann, das kann er auch nicht schützen.“ Dabei
ist zu berücksichtigen, dass sich der Staat weltanschaulich und ästhetisch neutral zu
verhalten hat. Eine Niveaukontrolle durch den Staat, eine Unterscheidung zwischen
„guter“ und „schlechter“ Kunst ist danach unzulässig.225

Das Bundesverfassungsgericht verwendet deshalb nebeneinander verschiedene Kunst-
begriffe,226 die jedoch nicht abschließend den Begriff Kunst definieren:

a) Formaler Kunstbegriff

271Kunst sind Tätigkeiten und Ergebnisse, die der traditionellen Vorstellung von Kunst ent-
sprechen. D.h., dass ein Werk als Kunst bezeichnet wird, wenn es bestimmte Struktur-
merkmale aufweist, nach denen es einem bestimmten Werktyp zugeordnet werden
kann.227 Dazu zählen beispielhaft die Malerei, Theater, Musik, Dichtung usw.

Beispiel: Karikatur (von lateinisch carrus „Karren“, also: Überladung) bedeutet die komisch überzeich-
nete Darstellung von Menschen oder Zuständen, vor allem mit politischem Hintergrund. Strukturmerk-
male einer Karikatur sind danach die bildhafte Darstellung, die durch die überzeichnete Form aber et-
was ausdrücken soll (häufig eine bestimmte Meinung). Danach sind Karikaturen nach dem formalen
Kunstbegriff „Kunst“.

b) Materieller Kunstbegriff

272Nach dem materiellen Kunstbegriff ist Kunst das Ergebnis freier schöpferischer Ge-
staltung, in der der Künstler Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse in einer bestimm-
ten Formensprache zu unmittelbarer Anschauung bringt.228

Beispiel: H zeichnet Karikaturen, die den damals lebenden Politiker Franz-Josef Strauß als sich sexuell
betätigendes Schwein zeigen. Hier verbindet der Künstler seine Sinneseindrücke (Strauß, Schwein) frei
schöpferisch gestaltend derart, dass ein Schwein mit den Gesichtszügen eines lebenden Menschen ver-
knüpft wird.229

224 BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 – 1 BvR 402/87.
225 Sachs, GG, Art. 5 Rn. 187.
226 Vgl. z.B. BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 – 1 BvR 402/87.
227 Manssen, Staatsrecht II, Rn. 418.
228 Manssen, Staatsrecht II, Rn. 417.
229 BVerfGE 75, 369 (Strauß-Karikatur).
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c) Offener Kunstbegriff

273 Letztlich bleibt der Kunstbegriff aber offen. Kunst setzt danach voraus, dass das Werk in-
terpretationsfähig, interpretationsbedürftig und der Interpretation zugänglich
ist.230

Hinweis: Die Kunstbegriffe schließen sich nicht gegenseitig aus.231 Das bedeutet, dass be-
reits dann der Schutzbereich betroffen ist, wenn nach einem der Kunstbegriffe Kunst gege-
ben ist. In der Klausur sollten Sie alle Begriffe darstellen und subsumieren. Während in der
Literatur232 teilweise nach dem „Kriterium der Drittanerkennung“ verfahren wird, also
Kunst nur dann gegeben ist, wenn ein „in Kunstfragen kompetenter Dritter es für vertretbar
hält, das Werk als Kunst zu bezeichnen“, wird dies vom Bundesverfassungsgericht nicht auf-
gegriffen. Eine Darstellung dürfte in einer Klausur daher entbehrlich sein.

274

2. Umfang

275 Art. 5 Abs. 3 GG garantiert für die Kunst eine umfassende Freiheit:

n zum einen die künstlerische Betätigung selbst, also die Umsetzung des künstleri-
schen Willens in die Realität (den Werkbereich),

n zum anderen die künstlerische Wirkung, also die Darbietung und Verbreitung des
Kunstwerks, die Tätigkeit, die der Öffentlichkeit den Zugang zum Kunstwerk ver-
schafft (den Wirkbereich).233

276 Da die Kunstfreiheit nur verfassungsimmanente Schranken hat, stellt sich schließlich
noch die Frage, ob man unerlaubte Tätigkeiten aus dem Schutzbereich herausneh-
men kann (sachliche Schutzbereichsbegrenzung).

Beispiel: Ein „Graffiti-Künstler“ sprüht an Hauswänden, auf Zügen und in Bahnhöfen seine Bilder. Han-
delt es sich dabei um richtige „Gemälde“, so könnte man dies unter Umständen sogar mit allen drei
Kunstbegriffen erfassen. Das Problem ist nur, dass die „Graffiti-Künstler“ das Eigentum anderer dabei
beeinträchtigen. Das Bundesverfassungsgericht sieht daher in diesem Fall den Schutzbereich des Art. 5
Abs. 3 GG als nicht gegeben an.234 Folgt man dieser Ansicht nicht, stellt sich die Frage der verfassungs-
rechtlichen Rechtfertigung von Eingriffen durch kollidierendes Verfassungsrecht (dazu unten).

230 Manssen, Staatsrecht II, Rn. 419.
231 BVerfG, Beschl. v. 17.07.1984 – 1 BvR 816/82 (Anachronistischer Zug).
232 vMünch/Kunig, GG, Art. 5 Rn. 92.

Kunstbegriffe

formal materiell offen

bestimmte Strukturmerk-
male, nach denen es einem 

bestimmten Werktyp 
zugeordnet werden kann

freie schöpferische 
Gestaltung, durch die 
Sinneseindrücke nach 

außen getragen werden

interpretationsfähig 
und -bedürftig und 

verschiedenen Interpreta-
tionen zugänglich

233 BVerfG, Beschl. v. 13.06.2007 – 1 BvR 1783/05 (Esra); Sachs, GG, Art. 5 Rn. 196.
234 BVerfG, Beschl. v. 19.03.1984 – 2 BvR 1/84 (Sprayer von Zürich).
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II. Eingriff

277Eingriffe sind nach den normalen Maßstäben in allen staatlichen Maßnahmen, durch die
der Schutzbereich verkürzt wird, zu erblicken (Verbote, Sanktionen etc.). Insoweit gilt
das oben Dargestellte (zum Eingriffsbegriff s.o. Rn. 45 ff.)

III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

1. Schranken

278In Art. 5 Abs. 3 GG findet sich keine Schranke. Die Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG gelten
nur für die Gewährleistungen aus Art. 5 Abs. 1 GG, da nach Art. 5 Abs. 2 GG „diese“ Rech-
te, also die aus Abs. 1 eingeschränkt werden können.235 Des Weiteren lehnt es das Bun-
desverfassungsgericht auch ab, die Schranken des Art. 2 Abs. 1 GG hier anzuwenden.

Derartige – scheinbar „schrankenlose“ – Grundrechte können nur durch verfassungs-
immanente Schranken eingeschränkt werden, d.h. durch einen Wert von Verfassungs-
rang. Darunter fallen Grundrechte Dritter oder andere Rechtsgüter von Verfassungs-
rang.

Beispiele:

n Das elterliche Erziehungsrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) und das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) – also Grundrechte Dritter – rechtfertigen es, dass gewisse künstleri-
sche Schriften (z.B. pornographische Darstellungen) nur eingeschränkt vertrieben werden dürfen
und dass für diese Schriften nicht geworben werden darf etc.

n Die Sonn- und Feiertagsruhe, die sich als „Wert mit Verfassungsrang“ in Art. 140 GG i.V.m. Art. 139
WRV findet und durch die Feiertagsgesetze der Länder konkretisiert ist, rechtfertigt gewisse Be-
schränkungen, z.B. bei der Aufführung von Musikveranstaltungen.

2. Verfassungsgemäße Konkretisierung

279Für die Prüfung der verfassungsgemäßen Konkretisierung der Einschränkungsmöglich-
keiten (Schranken-Schranken) gelten zunächst wieder die normalen Grundsätze.

Zu beachten ist dabei aber, dass eine verfassungsimmanente Schranke immer nur
durch eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage konkretisiert werden
kann.236 Dies bedeutet in einer Falllösung, dass an dieser Stelle nicht einfach eine Ab-
wägung der widerstreitenden Grundrechte (Praktische Konkordanz) vorzunehmen
ist, sondern vielmehr zunächst die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage gefunden wer-
den muss, die (natürlich) selbst verfassungsgemäß sein muss (vgl. dazu unten, Fall 9).

Merke: Jede verfassungsimmanente Schranke wird vom Gesetzgeber aufgegrif-
fen und durch die Gesetze konkretisiert.  

235 BVerfGE 30, 173, 191; BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 – 1 BvR 402/87.
236 BVerfGE 83, 130, 142; BVerfG, Urt. v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02.
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566

A. Technik der Prüfung eines Gleichheitssatzes

567Die Prüfung von Gleichheitsgrundrechten wird anders vorgenommen als die Prüfung
der Freiheitsrechte. Die Technik der Prüfung von Gleichheitsgrundrechten lässt sich am
einfachsten zunächst an der Prüfung des allgemeinen Gleichheitssatzes gemäß Art. 3
Abs. 1 GG darstellen. Die Verletzung eines Gleichheitsgrundrechtes erfolgt nicht in drei,
sondern in zwei Schritten.

Aufbauschema zu Gleichheitsgrundrechten

A. Besondere Gleichheitssätze, z.B. Art. 3 Abs. 3 GG

I. Ungleichbehandlung der normierten Sachverhalte (z.B. wegen des Geschlechts)

II. Sachliche Rechtfertigung

1. Zulässiges Differenzierungsziel

2. Zulässiges Differenzierungskriterium

3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

a) Geeignetheit

b) Erforderlichkeit

c) Angemessenheit

B. Allgemeiner Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG

I. Ungleichbehandlung von wesentlich gleichen Sachverhalten

1. Vergleichspaarbildung

2. Ungleichbehandlung

II. Sachliche Rechtfertigung

Sachlicher Grund vorhanden („Willkür-Formel“)

Anmerkung: Wann die Rechtfertigung nach der „Neuen Formel“ und wann nach der „Willkür-For-
mel“ geprüft wird, ist umstritten. Teilweise werden auch beide Formeln miteinander verknüpft („Ver-
einheitlichende Gesamtformel“).

In Klausuren sollen Sie im allgemeinen Gleichheitssatz nach der „Willkür-Formel“ und in besonderen
Gleichheitssätzen nach der „Neuen Formel“ prüfen. Möglich ist es auch, zunächst immer nach der
„Willkür-Formel“ zu fragen, ob überhaupt ein sachlicher Grund vorhanden ist. Wenn schon kein sach-
licher Grund erkennbar ist, ist der Gleichheitssatz jedenfalls verletzt. In einem zweiten Schritt kann
dann auch nach der „Neuen Formel“ geprüft werden, ob der sachliche Grund verhältnismäßig ist.
Wenn dies der Fall ist, kommt es auf eine Streitentscheidung nicht an. Dann ist die Ungleichbehand-
lung jedenfalls gerechtfertigt.
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